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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse

EU - In - Wi

zu Punkt … der 956. Sitzung des Bundesrates am 31. März 2017 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über europäische Unternehmensstatistiken, zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 184/2005 und zur Aufhebung von zehn Rechts-
akten im Bereich Unternehmensstatistiken 

COM(2017) 114 final; Ratsdok. 7169/17 

A 

Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten

empfiehlt dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

1. Der Bundesrat begrüßt, dass die Kommission mit dem vorliegenden Ver-

ordnungsvorschlag die bislang auf bereichsspezifische Verordnungen ver-

teilten Unternehmensstatistiken in einem Rechtsakt zusammenführen, dadurch 

den Aufwand für Unternehmen verringern und nationale statistische Datener-

hebungsprozesse rationalisieren will.
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2. Der Bundesrat nimmt zur Kenntnis, dass der Verordnungsvorschlag den 

Aufwand der Auskunftgeber durch den neu aufkommenden Datenbedarf im 

Bereich der Unternehmensstatistiken durch Vereinfachungen, Vereinheit-

lichungen und Reduzierung von unnötigem Verwaltungsaufwand zu mildern 

versucht. 

3. Der Bundesrat erwartet allerdings, dass dieser Verordnungsvorschlag aufgrund 

der steigenden Auskunftspflichten zu erhöhtem Personalaufwand in den 

Statistischen Ämtern der Länder führt. Insoweit bedauert der Bundesrat, dass 

den Auswirkungen auf die Statistikproduzenten (also die Statistischen Ämter 

der Länder) mit diesem Verordnungsvorschlag nicht ausreichend Rechnung 

getragen wird. 

4. Der Bundesrat beobachtet mit Sorge, dass - insoweit über den Verordnungs-

vorschlag hinausgehend - in fast allen Politikbereichen die Forderungen nach 

zusätzlichen statistischen Informationen, sei es durch neue Statistiken oder 

durch Ausweitungen bestehender Statistiken (mehr Erhebungsmerkmale 

und/oder kürzere Erhebungszeiträume), erhoben und damit sowohl die 

Auskunftgeber als auch die Statistischen Ämter der Länder (und des Bundes) 

als Statistikproduzenten immer stärker belastet werden. 

5. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass es dringend erforderlich ist, dieser Ent-

wicklung zu begegnen. Er hält es deshalb für erforderlich, dass ein Mechanis-

mus eingerichtet wird, der zusätzliche Belastungen von Auskunftgebern und 

Statistikproduzenten ausgleicht. 

6. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, den ständig anwachsenden 

finanziellen und personellen Belastungen der Statistischen Ämter der Länder 

(und des Bundes) insbesondere dadurch zu begegnen, dass neuen Statistiken 

oder der Ausweitung bestehender Statistiken nur zugestimmt wird, wenn ein 

durch den Gesetzesvorschlag entstehender zusätzlicher finanzieller und/oder 

personeller Aufwand durch Reduzierung des Aufwandes in gleicher Höhe an 

anderer Stelle ausgeglichen wird. 
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7. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, dies auch bei der Beratung des 

vorliegenden Verordnungsvorschlages zu berücksichtigen. 

B 

8. Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union und 

der Wirtschaftsausschuss

empfehlen dem Bundesrat, von der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG 

Kenntnis zu nehmen. 


